
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Registerzählungsgesetz 
1. Abschnitt 

Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 
Anordnung zur Durchführung von Zählungen 

§ 1. (1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat an der 
Wende eines jeden Jahrzehnts zum Stichtag 31. Oktober, erstmals zum Stichtag 
31. Oktober 2010, eine Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 
durchzuführen. 

1. Abschnitt 

Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 
Anordnung zur Durchführung von Zählungen 

§ 1. (1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat an der 
Wende eines jeden Jahrzehnts zum Stichtag 31. Oktober, erstmals zum Stichtag 
31. Oktober 2011, eine Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 
durchzuführen. 

(2) Die Bundesregierung ist ermächtigt, in der Mitte eines Jahrzehnts, erstmals 
zum Stichtag 31. Oktober 2015, eine Zwischenzählung nach diesem Gesetz mit-
tels Verordnung anzuordnen, wenn aufgrund der Ergebnisse der Wanderungssta-
tistik gemäß § 16b Abs. 7 des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, 
und der Ergebnisse der natürlichen Bevölkerungsbewegung über die Zahl der Ge-
borenen und Gestorbenen anzunehmen ist, dass Veränderungen in der Wohnbe-
völkerung seit der letzten Volkszählung Auswirkungen auf die Entsendung von 
Mitgliedern in den Bundesrat gemäß Art. 34 Abs. 2 B-VG haben. 

(3) 

(2) Die Bundesregierung ist ermächtigt, jeweils nach Ablauf von fünf Jah-
ren nach einer Zählung gemäß Abs. 1, erstmals zum Stichtag 31. Oktober 2016, 
eine Zwischenzählung nach diesem Gesetz mittels Verordnung anzuordnen, 
wenn aufgrund der Ergebnisse der Wanderungsstatistik gemäß § 16b Abs. 7 des 
Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, und der Ergebnisse der natür-
lichen Bevölkerungsbewegung über die Zahl der Geborenen und Gestorbenen 
anzunehmen ist, dass Veränderungen in der Wohnbevölkerung seit der letzten 
Volkszählung Auswirkungen auf die Entsendung von Mitgliedern in den Bun-
desrat gemäß Art. 34 Abs. 2 B-VG haben. 

(3) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhebungsart 

§ 4. (1) Die Erhebungsmerkmale sind unter Verwendung bereichsspezifi-
scher Personenkennzeichen (bPK) gemäß § 9 des E-Government-Gesetzes (E-
GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, ohne Namen der Betroffenen auf folgende Arten zu 
erheben: 
 1.     
 2. Die Merkmale gemäß Z 1.10, 1.11, 1.13.1, 1.13.3.1, 1.13.4, 1.13.5 bis 

1.13.7 und 1.13.12 der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten 
 3.     
 4. Die Merkmale gemäß Z 1.13.2, 1.13.3.2, 1.13.3.3, 1.13.8 und 1.13.13 der 

Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten des Steuerregisters der 
Abgabenbehörden des Bundes (§ 114 Abs. 2 BAO); 

 5. bis 7. 

Erhebungsart 
§ 4. (1) Die Erhebungsmerkmale sind unter Verwendung bereichsspezifi-

scher Personenkennzeichen (bPK) gemäß § 9 des E-Government-Gesetzes (E-
GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, ohne Namen der Betroffenen auf folgende Arten 
zu erheben: 
 1.     
 2. Die Merkmale gemäß Z 1.10, 1.11, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3.1, 1.13.4, 

1.13.5 bis 1.13.7 und 1.13.12 der Anlage durch Beschaffung von Ver-
waltungsdaten 

 3.     
 4. Die Merkmale gemäß Z 1.13.3.2, 1.13.3.3, 1.13.8 und 1.13.13 der An-

lage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten des Steuerregisters der 
Abgabenbehörden des Bundes (§ 114 Abs. 2 BAO); 

 5. bis 7. 
Qualitätssicherung 

§ 5. (1) Die Bundesanstalt hat zur Qualitätssicherung der Basisdaten diese 
mit folgenden jeweils entsprechenden Vergleichsdaten auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung zu vergleichen: 
 Basisdaten gemäß § 4 Vergleichsdaten 

1. Wohnadresse des Hauptwohnsit-
zes, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit 
(Z.1.1, 1.5 bis 1.7 der Anlage) 

der in § 4 Abs. 1 Z 2, 4, 5 und 7 an-
geführten Dateninhaber; der zentra-
len Zulassungsevidenz (§ 47 des 
Kraftfahrgesetzes 1967); des Famili-
enbeihilfenregisters (§ 46a des Fami-
lienlastenausgleichsgesetzes 1967); 
des Zentralen Fremdenregisters 
(§ 101 des Fremdenpolizeigeset-
zes 2005; der Dienstbehörden und 
der die Dienstgeberfunktion wahr-
nehmenden Verwaltungsstellen des 
Bundes und der Länder. 

Qualitätssicherung 
§ 5. (1) Die Bundesanstalt hat zur Qualitätssicherung der Basisdaten diese 

mit folgenden jeweils entsprechenden Vergleichsdaten auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung zu vergleichen: 
 Basisdaten gemäß § 4 Vergleichsdaten 

1. Wohnadresse des Hauptwohnsit-
zes, Adresse der Kontaktstelle der 
Obdachlosen, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit 
(Z.1.1, 1.4 bis 1.7 der Anlage) 

der in § 4 Abs. 1 Z 2 bis 5 und 7 ange-
führten Dateninhaber; 
der zentralen Zulassungsevidenz (§ 47 
des Kraftfahrgesetzes 1967); 
des Familienbeihilfenregisters (§ 46a 
des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967); 
des Zentralen Fremdenregisters (§ 101 
des Fremdenpolizeigesetzes 2005, § 8 
des Grundversorgungsgesetzes, § 54 
des Asylgesetzes 2005); 
der Sozialhilfeträger der Länder; der 
Dienstbehörden und der die Dienstge-
berfunktion wahrnehmenden Verwal-
tungsstellen des Bundes und der Län-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2. Adresse der weiteren Wohnsitze, 

Adresse der früheren Hauptwohn-
sitze, Adresse der Kontaktstelle 
der Obdachlosen, Adresse der spä-
teren Hauptwohnsitze 
(Z. 1.2 bis 1.4 der Anlage). 

der in § 4 Abs. 1 Z 2, 4 5 und 7 an-
geführten Dateninhaber. 
der zentralen Zulassungsevidenz; 
des Zentralen Fremdenregisters; 
der Dienstbehörden und der die 
Dienstgeberfunktion wahrnehmen-
den Verwaltungsstellen des Bundes 
und der Länder. 

3. – 
6.. 

  

7. Stellung im Beruf, Vollzeit be-
schäftigt, Teilzeit beschäftigt, Pen-
sionist/Pensionistin 
(Z 1.13.2, 1.13.3.2, 1.13.3.3, 
1.13.13 der Anlage). 

der in § 4 Abs. 1 Z 2 angeführten 
Dateninhaber, der Dienstbehörden 
und der die Dienstgeberfunktion 
wahrnehmenden Verwaltungsstellen 
des Bundes und der Länder. 

 
 
 
 

der. 

2. Adresse der weiteren Wohnsitze, 
Adresse der früheren Hauptwohn-
sitze, Adresse der späteren Haupt-
wohnsitze 
(Z. 1.2 und 1.3 der Anlage). 

der in § 4 Abs. 1 Z 2, 4 und 5 ange-
führten Dateninhaber. 

3.-
6. 

  

7. Beruf, 
Stellung im Beruf, 
Vollzeit beschäftigt, 
Teilzeit beschäftigt, 
Pensionist/Pensionistin 
(Z 1.13.2, 1.13.3.2, 1.13.3.3, 
1.13.13 der Anlage). 

der in § 4 Abs. 1 Z 2, 4 und 5 ange-
führten Dateninhaber; 
der Dienstbehörden und der die 
Dienstgeberfunktion wahrnehmenden 
Verwaltungsstellen des Bundes und 
der Länder. 

 
 
 

(2) Sind die Basisdaten aufgrund des Vergleichs gemäß Abs. 1 wahrschein-
lich unvollständig, hat die Bundesanstalt nach Abklärung mit den betroffenen In-
habern von Verwaltungsdaten sowie allfälliger Befragung der Betroffenen gemäß 
Abs. 5 die Basisdaten für die Zählung zu ergänzen, soweit nach den Ermittlungen 
das Fehlen von Basisdaten auf rechtliche Gründe oder lückenhafte Datenerfassung 
zurückzuführen ist. 

(2) Scheinen die Basisdaten aufgrund des Vergleichs gemäß Abs. 1 unvoll-
ständig, hat die Bundesanstalt nach allfälliger Abklärung mit den betroffenen 
Inhabern von Verwaltungsdaten sowie allfälliger Befragung der Betroffenen 
gemäß Abs. 5 die Basisdaten für die Zählung zu ergänzen, soweit nach den Er-
mittlungen das Fehlen von Basisdaten auf rechtliche Gründe oder lückenhafte 
Datenerfassung zurückzuführen ist, wobei sich die Bundesanstalt zu diesem 
Zweck auch geeigneter Schätzverfahren nach anerkannten statistischen Metho-
den bedienen kann. Zur Verbesserung dieser Schätzverfahren hat die Bundesan-
stalt die mittels bPK-AS verknüpften Daten der Erwerbs- und Wohnungsstatistik 
heranzuziehen. 

(3) Sind die Basisdaten im Verhältnis zu den Vergleichsdaten widersprüch-
lich, hat die Bundesanstalt nach Abklärung mit den Inhabern der widersprüchli-
chen Verwaltungsdaten und allfälliger Befragung der Betroffenen gemäß Abs. 5 

(3) Sind die Basisdaten im Verhältnis zu den Vergleichsdaten widersprüch-
lich, hat die Bundesanstalt nach allfälliger Abklärung mit den Inhabern der wi-
dersprüchlichen Verwaltungsdaten und allfälliger Befragung der Betroffenen 

51/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

3 von 34



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Basisdaten für die Zählung zu berichtigen, wenn aufgrund der Sachverhalte, 
die den Vergleichsdaten zugrunde liegen, anzunehmen ist, dass die Vergleichsda-
ten richtig sind. 

gemäß Abs. 5 die Basisdaten für die Zählung zu berichtigen, wenn aufgrund der 
Sachverhalte, die den Vergleichsdaten zugrunde liegen, anzunehmen ist, dass die 
Vergleichsdaten richtig sind. 

(4) Ist auf Grund des Vergleichs gemäß Abs. 2 und 3 zweifelhaft, ob zum 
Stichtag ein Wohnsitz im Bundesgebiet noch aufrecht ist, hat die Bundesanstalt 
zum Zweck der Wohnsitzanalyse bei den Inhabern der Verwaltungsdaten gemäß 
Abs. 1 und § 4 das Kalenderdatum und die Art der letzten Änderung oder Ergän-
zung des elektronischen Datenbestandes der Betroffenen zu erheben. Ist infolge 
der Zeitspanne und der Art der letzten Änderung oder Ergänzung in Verbindung 
mit dem Lebensalter der Betroffenen anzunehmen, dass sie nicht unter den Perso-
nenkreis gemäß § 3 Abs. 1 fallen, sind sie von der Zählung auszuschließen. 

(4) Ist aufgrund des Vergleichs gemäß Abs. 2 und 3 zweifelhaft, ob zum 
Stichtag ein Wohnsitz im Bundesgebiet noch aufrecht ist, hat die Bundesanstalt 
zum Zweck der Wohnsitzanalyse bei den Inhabern der Verwaltungsdaten gemäß 
Abs. 1 und § 4 das Kalenderdatum und die Art der letzten Änderung oder Er-
gänzung des elektronischen Datenbestandes der Betroffenen, allfällige Daten mit 
Auslandsbezug und bei Fremden den aufenthalts- oder asylrechtlichen Status bei 
den zuständigen Behörden zu erheben. Ist aufgrund 
 1. der Zeitspanne und der Art der letzten Änderung oder Ergänzung in 

Verbindung mit dem Lebensalter der Betroffenen, 
 2. des Auslandsbezugs oder fremdenrechtlichen Status der Betroffenen 

oder 
 3. der Befragung der Betroffenen gemäß Abs. 5 
anzunehmen, dass sie nicht unter den Personenkreis gemäß § 3 Abs. 1 fallen, 
sind sie von der Zählung auszuschließen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Durchführung der Erhebung 

§ 6. (1) und (2) 
(3) Die Bundesanstalt hat das Verlangen gemäß Abs. 1 und auf Datenüber-

mittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5, § 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1 so recht-
zeitig zu stellen, dass die Datenübermittlung innerhalb der von dem nach dem 
Erhebungsgegenstand zuständigen Bundesminister mittels Verordnung festgeleg-
ten Frist erfolgen kann. Diese Frist ist unter Berücksichtigung der Aktualität der 
Daten und des Zeitaufwandes für die Datenaufbringung, längstens jedoch mit acht 
Monaten nach dem Stichtag gemäß § 1 festzulegen. 

(4) Die Datenübermittlung gemäß § 5 Abs. 4 hat innerhalb eines Monats 
nach Verlangen durch die Bundesanstalt zu erfolgen, wobei die Übermittlung der 
Art der letzten Änderung oder Ergänzung des elektronischen Datenbestandes nur 
auf eine Weise erfolgen darf, dass kein Rückschluss auf ein sensibles Datum (§ 4 
Z 2 DSG 2000) des Betroffenen durch die Bundesanstalt möglich ist. 

(5) Die Inhaber der Verwaltungsdaten haben bei der Abklärung gemäß § 5 
Abs. 2 und 3 ohne Verzug mitzuwirken. 

(6) Bei der Heranziehung von Daten der Schul- und Hochschulstatistik sowie 
des Bildungsstandregisters gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 gilt § 9 Abs. 2, 2. Satz. Zu die-
sem Zweck darf die Bundesanstalt die gemäß § 10 Abs. 5 des Bildungsdokumen-
tationsgesetzes verschlüsselten Sozialversicherungsnummern entschlüsseln. 

(7) Die Datenübermittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5, § 4 Abs. 2 so-
wie § 5 Abs. 1, die Mitwirkung nach Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 bis 5 
 1. der Meldebehörden erfolgt durch das Zentrale Melderegister (§ 16 Mel-

deG), 
 2. der in § 4 Abs. 1 Z 2 angeführten Dateninhaber erfolgt durch den Haupt-

verband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
 3. der Abgabenbehörden des Bundes erfolgt durch die Bundesrechenzent-

rum GmbH (§ 1 BRZ-GmbH) und 
 4. der Dienstbehörden und der die Dienstgeberfunktion wahrnehmenden 

Verwaltungsstellen des Bundes erfolgt durch den Bundeskanzler, soweit 
die zentralen Personalverwaltungssysteme über die Bundesrechenzentrum 
GmbH oder einen anderen zentralen Dienstleister abgewickelt werden. 

Zu diesem Zweck haben diese Dateninhaber die für die Erlangung der bPK not-

Durchführung der Erhebung 
§ 6. (1) und (2) 
(3) Verfügt der Inhaber der Verwaltungsdaten nicht über die technischen 

Voraussetzungen zur Erstellung von bPKs, jedoch über die Sozialversicherungs-
nummer zu den zu übermittelnden Verwaltungsdaten, so hat er vom Hauptver-
band der österreichischen Sozialversicherungsträger zu den einzelnen Sozialver-
sicherungsnummern die verschlüsselten bPK-AS anzufordern. Der Hauptver-
band hat einer solchen Anforderung unverzüglich nachzukommen. Der Inhaber 
der Verwaltungsdaten hat in der Folge die Daten verknüpft mit dem verschlüs-
selten bPK-AS der Bundesanstalt zu übermitteln. 

(4) Die Bundesanstalt hat das Verlangen gemäß Abs. 1 und auf Datenüber-
mittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5, § 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1 so recht-
zeitig zu stellen, dass die Datenübermittlung innerhalb der von dem nach dem 
Erhebungsgegenstand zuständigen Bundesminister mittels Verordnung festge-
legten Frist erfolgen kann. Diese Frist ist unter Berücksichtigung der Aktualität 
der Daten und des Zeitaufwandes für die Datenaufbringung, längstens jedoch 
mit acht Monaten nach dem Stichtag gemäß § 1 festzulegen. 

(5) Die Datenübermittlung gemäß § 5 Abs. 4 hat innerhalb eines Monats 
nach Verlangen durch die Bundesanstalt zu erfolgen, wobei die Übermittlung 
der Art der letzten Änderung oder Ergänzung des elektronischen Datenbestandes 
nur auf eine Weise erfolgen darf, dass kein Rückschluss auf ein sensibles Datum 
(§ 4 Z 2 DSG 2000) des Betroffenen durch die Bundesanstalt möglich ist. 

(6) Die Inhaber der Verwaltungsdaten haben bei der Abklärung gemäß § 5 
Abs. 2 und 3 ohne Verzug mitzuwirken. 

(7) Bei der Heranziehung von Daten der Schul- und Hochschulstatistik so-
wie des Bildungsstandregisters gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 gilt § 9 Abs. 2, 2. Satz. Zu 
diesem Zweck darf die Bundesanstalt die gemäß § 10 Abs. 5 des Bildungsdo-
kumentationsgesetzes verschlüsselten Sozialversicherungsnummern entschlüs-
seln. 

(8) Die Datenübermittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5, § 4 Abs. 2 
sowie § 5 Abs. 1, die Mitwirkung nach Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 bis 5 
 1. der Meldebehörden erfolgt durch das Zentrale Melderegister (§ 16 Mel-

deG), 
 2. der in § 4 Abs. 1 Z 2 angeführten Dateninhaber erfolgt durch den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wendigen Daten sowie die der Bundesanstalt zu übermittelnden Daten dem Zent-
ralen Melderegister, dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger, der Bundesrechenzentrum GmbH und dem Bundeskanzler zu überlassen 
(§ 4 Z 11 DSG 2000). Ist es zur Abklärung von Lücken und Widersprüchen in den 
Daten und zur Wohnsitzanalyse (§ 5 Abs. 4) erforderlich, hat die Bundesanstalt 
die Abklärung zusätzlich unmittelbar mit den Inhabern der betreffenden Verwal-
tungsdaten vorzunehmen. 

(8) Die Daten gemäß Abs. 1 bis 4 sind auf elektronischem Wege zu übermit-
teln. Die Datenübermittlungen und die Mitwirkungen bei der Registerzählung 
haben unentgeltlich zu erfolgen. 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
 3. der Abgabenbehörden des Bundes erfolgt durch die Bundesrechenzent-

rum GmbH (§ 1 BRZ-GmbH) und 
 4. der Dienstbehörden und der die Dienstgeberfunktion wahrnehmenden 

Verwaltungsstellen des Bundes erfolgt durch den Bundeskanzler, soweit 
die zentralen Personalverwaltungssysteme über die Bundesrechenzent-
rum GmbH oder einen anderen zentralen Dienstleister abgewickelt wer-
den. 

Zu diesem Zweck haben diese Dateninhaber die für die Erlangung der bPK not-
wendigen Daten sowie die der Bundesanstalt zu übermittelnden Daten dem 
Zentralen Melderegister, dem Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger, der Bundesrechenzentrum GmbH und dem Bundeskanzler zu 
überlassen (§ 4 Z 11 DSG 2000). Ist es zur Abklärung von Lücken und Wider-
sprüchen in den Daten und zur Wohnsitzanalyse (§ 5 Abs. 4) erforderlich, hat 
die Bundesanstalt die Abklärung zusätzlich unmittelbar mit den Inhabern der 
betreffenden Verwaltungsdaten vorzunehmen. Die Datenübermittlung gemäß § 4 
Abs. 1 Z 2 lit. b und c kann abweichend von Z 2 auch unmittelbar an die Bun-
desanstalt erfolgen. 

(9) Die Daten gemäß Abs. 1 bis 4 sind auf elektronischem Wege zu über-
mitteln. Die Datenübermittlungen und die Mitwirkungen bei der Registerzäh-
lung haben unentgeltlich zu erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Feststellung der Zahl der österreichischen Staatsbürger 

und der Wohnbevölkerung 
§ 7. (1) und (2) 
(3) Personen, die aus dem Ausland nach Österreich mit Hauptwohnsitz zuge-

zogen sind, sind nur dann bei der Feststellung gemäß Abs. 1 zu berücksichtigen, 
wenn sie mindestens über 90 aufeinander folgende Tage, welche den Stichtag 
einschließen, ihren Hauptwohnsitz im Inland hatten. 

(4) 

Feststellung der Zahl der österreichischen Staatsbürger 
und der Wohnbevölkerung 

§ 7. (1) und (2) 
(3) Personen, die aus dem Ausland nach Österreich mit Hauptwohnsitz zugezo-
gen sind, sind nur dann bei der Feststellung gemäß Abs. 1 zu berücksichtigen, 
wenn sie mindestens über 90 aufeinander folgende Tage, welche den Stichtag 
einschließen, ihren Hauptwohnsitz im Inland hatten. Personen, die am Stichtag 
im Inland keinen Hauptwohnsitz haben, sind bei der Feststellung gemäß Abs. 1 
zu berücksichtigen, wenn sie vor und nach dem Stichtag in Österreich jeweils 
mindestens 90 aufeinander folgende Tage einen Hauptwohnsitz hatten und zwi-
schen der Aufgabe und der Begründung dieser Hauptwohnsitze weniger als 90 
Tage liegen. Diese Personen sind jener Gemeinde zuzuordnen, bei der das Da-
tum der Begründung bzw. Aufgabe des Hauptwohnsitzes näher zum Stichtag 
liegt; bei gleich langem Abstand jener, bei der die Begründung des Hauptwohn-
sitzes nach dem Stichtag erfolgte. 

(4) 

Anlage
 1. Erhebungsmerkmale der Volkszählung (§ 3 Abs. 1): 
 1.1. bis 1.12. 
 1.13. Erwerbsstatus: 
 1.13.1. erwerbstätig (Haupterwerbstätigkeit und allfällige weitere Er-

werbstätigkeiten), nicht erwerbstätig; 
 1.13.2. Stellung im Beruf. 
 1.13.3. bis 1.13.8. 
 1.13.9. arbeitslos, arbeitssuchend, lehrstellensuchend, in Schulungsmaß-

nahmen befindlich. 

Anlage 
 1. Erhebungsmerkmale der Volkszählung (§ 3 Abs. 1): 
 1.1. bis 1.12. 
 1.13. Erwerbsstatus: 
 1.13.1. erwerbstätig (Haupterwerbstätigkeit und allfällige weitere Er-

werbstätigkeiten), nicht erwerbstätig in der Woche und innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor dem Stichtag; 

 1.13.2. Beruf, Stellung im Beruf; 
 1.13.3. bis 1.13.8. 
 1.13.9. arbeitslos, arbeitsuchend, lehrstellensuchend, sonstiger Vormerk-

status, Verfügbarkeit, Einstellungszusage, Art/Dauer der gesuch-
ten Stelle, in Schulungsmaßnahmen befindlich, Art/Dauer der 
Schulung, mit/ohne Leistungsbezug, Ausschlussfrist gemäß § 10 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 -ALVG, BGBl. 
Nr. 609/1977, Dauer der Arbeitslosigkeit. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

GWR-Gesetz 
Einrichtung und Führung des Gebäude- und Wohnungsregisters 

§ 1. (1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat für Zwe-
cke der Bundesstatistik, Forschung und Planung ein Gebäude- und Wohnungsre-
gister einzurichten und zu führen 

Einrichtung und Führung des Gebäude- und Wohnungsregisters 
§ 1. (1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat für Zwe-

cke der Verwaltung des Bundes, der Länder und Gemeinden, der Bundesstatis-
tik, Forschung und Planung ein Gebäude- und Wohnungsregister einzurichten 
und zu führen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. Gebäude: Freistehende oder – bei zusammenhängender Bauweise – klar 
gegeneinander abgegrenzte Baulichkeiten, deren verbaute Fläche mindes-
tens 20 m² beträgt; 

 2. Wohnung: Baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffassung selb-
ständiger Teil eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe geeignet 
ist, der Befriedigung eines individuellen Wohnbedürfnisses von Men-
schen zu dienen; 

 3. Adresse: Bezeichnung einer Örtlichkeit eines Grundstückes (Anlage, Ab-
schnitt A), eines Gebäudes (Anlage, Abschnitt B), einer Wohnung (Anla-
ge, Abschnitt C 

Begriffsbestimmungen 
„§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. Bauwerk: Ein mit dem Boden in Verbindung stehendes Objekt, zu des-
sen fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich 
sind. 

 2. Gebäude: Ein Bauwerk  mit einem Dach und wenigstens zwei Wän-
den, welches von Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt 
ist, Menschen, Tiere oder Sachen zu schützen und das von anderen sol-
chen Bauwerken durch freistehende Bauweise und bei geschlossener 
Bauweise durch eine Brandschutzmauer vom Dach bis zum Keller ab-
gegrenzt ist. Sind derartige Bauwerke durch eigene Erschließungssys-
teme (eigener Zugang und Treppenhaus) und Ver- und Entsorgungssys-
teme getrennt, ist jeder solcher Teil ein Gebäude (Wohnblocks, Doppel-
, Gruppen- oder Reihenhäuser). 

 3. Nebengebäude: Ein nicht für Wohnzwecke oder Einstellung von mehr-
spurigen Kraftfahrzeugen bestimmtes Gebäude, das aufgrund seiner Art, 
Größe und seines Verwendungszweckes einem anderen auf demselben 
Grundstück befindlichen Gebäude untergeordnet ist (Geräteschuppen, 
Gartenhäuschen u. dergleichen). 

 4. Wohnung: Ein baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffassung 
selbständiger Teil eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe ge-
eignet ist, der Befriedigung individueller Wohnbedürfnisse von Men-
schen zu dienen. 

 5. Nutzungseinheit: Ein selbständiger Verband von Räumlichkeiten in 
Gebäuden, der anderen Zwecken als der Befriedigung von Wohnbe-
dürfnissen dient (sonstige Nutzungseinheiten). 

 6. Adresse: Bezeichnung einer Örtlichkeit eines Grundstückes (Abschnitt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
A der Anlage), eines Gebäudes (Abschnitt B der Anlage), einer Woh-
nung oder sonstigen Nutzungseinheit (Abschnitt C der Anlage). 

 7. Bauvorhaben: Nach den Bauordnungen der Bundesländer relevante 
Maßnahmen zur Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Abbruch von 
Gebäuden oder Bauwerken. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inhalt des Gebäude- und Wohnungsregisters 

§ 3. Das Register hat folgende Registereinheiten zu enthalten: 
 1. und 2. 
 3. Adressen der Wohnungen (Anlage, Abschnitt C); 
 4. bis 6. 
 7. Adressen von Nutzungseinheiten innerhalb von Gebäuden, die üblicher-

weise keinen Wohnbedürfnissen dienen; 
 8.     
 9. Adressen von Bauwerken im Sinne des Vermessungsgesetzes, BGBl. 

Nr. 306/1968, und deren Beschreibungen. 

Inhalt des Gebäude- und Wohnungsregisters 
§ 3. Das Register hat folgende Registereinheiten zu enthalten: 

 1. und 2. 
 3. Adressen der Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten (Anlage, 

Abschnitt C); 
 4. bis 6. 
 7.  Beschreibung von sonstigen Nutzungseinheiten (Abschnitt G der Anla-

ge); 
 8.     
 9. Adressen von Bauwerken im Sinne des Vermessungsgesetzes, BGBl. 

Nr. 306/1968, und deren Beschreibungen; 
 10. Beschreibung von Energieausweisen für Gebäude, Wohnungen und 

sonstige Nutzungseinheiten (Abschnitt H der Anlage). 
Art der Datenerhebung für das Gebäude- und Wohnungsregister 

§ 4. (1) Die Daten für das Register gemäß § 3 sind auf folgende Arten zu er-
heben: 
 1. die Merkmale gemäß Anlage, Abschnitt A, B und C Z 1 durch Heranzie-

hung der Daten des Adressregisters gemäß § 9a Vermessungsgesetz, 
BGBl. Nr. 306/1968; 

 2. die Merkmale gemäß Anlage, Abschnitt C Z 2, Abschnitt D Z 2 bis 7 und 
10, Abschnitt E Z 1, 2 und 6 und Abschnitt F durch Beschaffung von 
Verwaltungsdaten bei den Gemeinden und bei den Bezirkshauptmann-
schaften, soweit bei diesen in Wahrnehmung der gemäß Art. 118 Abs. 7 
B-VG übertragenen Aufgaben der örtlichen Baupolizei derartige Daten 
angefallen sind; 

 3. die Merkmale gemäß Anlage, Abschnitt D Z 11 und Abschnitt E Z 7 
durch Heranziehung der Daten des Zentralen Melderegisters gemäß § 16 
Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992; 

 4. die Merkmale gemäß Anlage, Abschnitt D Z 1, 8 und 9 sowie Abschnitt E 
Z 3 bis 5 durch Heranziehung von Daten aus anderen statistischen Erhe-
bungen oder durch freiwillige Bekanntgabe der Daten durch die Gemein-
de; 

 5. die Merkmale zu den Registereinheiten gemäß § 3 Z 7 und 8 durch He-

Art der Datenerhebung für das Gebäude- und Wohnungsregister 
§ 4. (1) Die Daten für das Register gemäß § 3 sind auf folgende Arten zu 

erheben: 
 1. die Merkmale gemäß Abschnitt A, B und C Z 1 der Anlage durch He-

ranziehung der Daten des Adressregisters gemäß § 9a Vermessungsge-
setz, BGBl. Nr. 306/1968; 

 2. die Merkmale gemäß Abschnitt C Z 2 und 3, Abschnitt D Z 2 bis 7 und 
10, Abschnitt E Z 1, 2 und 6, Abschnitt F sowie Abschnitt G Z 1 und 5 
der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten bei den Gemein-
den und bei den Bezirkshauptmannschaften, soweit bei diesen in Wahr-
nehmung der gemäß Art. 118 Abs. 7 B-VG übertragenen Aufgaben der 
örtlichen Baupolizei derartige Daten angefallen sind; 

 3. die Merkmale gemäß Abschnitt D Z 11 und Abschnitt E Z 7 der Anlage 
durch Heranziehung der Daten des Zentralen Melderegisters gemäß 
§ 16 Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992; 

 4. die Merkmale gemäß Abschnitt D Z 1, 8, 9 und 13 sowie Abschnitt E 
Z 3 bis 5 und 8 sowie Abschnitt G Z 2 bis 4 und 6 der Anlage durch 
Heranziehung von Verwaltungsdaten bei den Gemeinden; 

 5. die Merkmale der Adressen von Arbeitsstätten ohne Gebäude (§ 3 Z 8) 
durch Heranziehung von Daten aus Registern gemäß § 25 des Bundes-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ranziehung von Daten anderer statistischer Erhebungen und aus Registern 
gemäß § 25 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, oder 
durch freiwillige Bekanntgabe der Daten durch die Gemeinde; 

 6. die Merkmale gemäß Anlage, Abschnitt D Z 12 sowie die Merkmale zu 
den Registereinheiten gemäß § 3 Z 9 durch Beschaffung von Verwal-
tungsdaten beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. 

(2) 
(3) Zur laufenden Ergänzung, Änderung und Berichtigung des Registers kann 

die Bundesanstalt Daten aus statistischen Erhebungen und aus Registern gemäß 
§ 25 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, sowie Daten heranziehen, 
die von den Gemeinden zu diesem Zweck bekannt gegeben worden sind. 

(4 

statistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, und durch Heranziehung 
von Verwaltungsdaten bei den Gemeinden; 

 6. die Merkmale gemäß Abschnitt D Z 12 der Anlage sowie die Merkmale 
zu den Registereinheiten gemäß § 3 Z 9 durch Beschaffung von Verwal-
tungsdaten beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; 

 7. die Merkmale gemäß Abschnitt H der Anlage durch Erhebung bei den 
aufgrund der landesgesetzlichen Bestimmungen zur Ausstellung eines 
Energieausweises Berechtigten. 

(2) 
(3) Soweit Verwaltungsdaten gemäß Z 2 bis 6 nicht zur Verfügung stehen 

und zur laufenden Ergänzung, Änderung und Berichtigung des Registers kann 
die Bundesanstalt Daten aus statistischen Erhebungen und aus Registern gemäß 
§ 25 Bundesstatistikgesetz 2000 heranziehen. 

(4) 
(5) Die zur Ausstellung von Energieausweisen Berechtigten haben unver-

züglich nach deren Ausstellung der Bundesanstalt die Daten gemäß Abschnitt H 
der Anlage elektronisch mittels des von der Bundesanstalt zur Verfügung ge-
stellten Formulars zu übermitteln.. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bereitstellung der Online-Applikation 

§ 5. Die Bundesanstalt hat den nach diesem Gesetz zur Übermittlung von 
Register- und Verwaltungsdaten verpflichteten Stellen unentgeltlich eine geeigne-
te Online-Applikation (Adress-GWR-Online) für die Übermittlung der Daten zur 
Verfügung zu stellen. Die Online-Applikation ist so zu gestalten, dass sie die Er-
fordernisse einer gemeinsamen Meldeschiene für das Adressregister gemäß § 44 
Abs. 3 Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968 und das Gebäude- und Woh-
nungsregister gemäß § 6 in umfassender und konsistenter Weise erfüllt. 

Bereitstellung der Online-Applikation 
§ 5. (1) Die Bundesanstalt hat den nach diesem Gesetz zur Übermittlung 

von Register- und Verwaltungsdaten verpflichteten Stellen unentgeltlich eine 
geeignete Online-Applikation (Adress-GWR-Online) für die Übermittlung der 
Daten zur Verfügung zu stellen. Die Online-Applikation ist so zu gestalten, dass 
sie die Erfordernisse einer gemeinsamen Meldeschiene für das Adressregister 
gemäß § 44 Abs. 3 Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968 und das Gebäude- 
und Wohnungsregister gemäß § 6 in umfassender und konsistenter Weise erfüllt. 

(2) Die Bundesanstalt hat die Online-Applikation gemäß Abs. 1 so zu ges-
talten, dass die Datenübermittlung nach § 4 Abs. 5 sichergestellt ist. Im Zuge der 
Dateneinbringung ist von der Online-Applikation die GWR-Zahl zu generieren 
und dem zur Ausstellung von Energieausweisen Berechtigten zur Eintragung in 
den Energieausweis als Energieausweisnummer zur Verfügung zu stellen. 

(3) Der Bundesanstalt ist zur Abgeltung des zusätzlichen Aufwandes für die 
Adaptierung und Wartung der Online-Applikation im Sinne des Abs. 2 folgen-
der pauschaler Kostenersatz zu leisten: 
 1. vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
 a. im Kalenderjahr 2009: 75.572 Euro; 
 b. im Kalenderjahr  2010 und folgenden Kalenderjahren: 34.856 Euro 

jährlich. 
 2. von den einzelnen Ländern jeweils: 
 a. im Kalenderjahr 2009: 8.397 Euro 
 b. im Kalenderjahr  2010 und folgenden Kalenderjahren: 3.873 Euro 

jährlich. 
Die Jahrespauschalbeträge gemäß Z 1 lit. b und Z 2 lit. b unterliegen einer 

jährlichen Valorisierung von 3%. 
Pflichten der Inhaber von Register- und Verwaltungsdaten 

§ 6. (1) 
(2) Die freiwillige Datenübermittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 4 und Abs. 3 durch 

die Gemeinden hat ebenfalls über die Online-Applikation gemäß § 5 zu erfolgen. 
(3) 

Pflichten der Inhaber von Register- und Verwaltungsdaten 
§ 6. (1) 
(2) Die Datenübermittlung gemäß § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 durch die Gemein-

den hat über die Online-Applikation gemäß § 5 zu erfolgen. 
(3) 

Zugriffsrechte zum Register Zugriffsrechte zum Register 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 7. Die Bundesanstalt hat auf Verlangen den unentgeltlichen Online-Zugriff 

auf das Register zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben einzu-
räumen: 
 1. den jeweiligen Gemeinden auf alle Daten des Registers, die ihre Gemein-

de betreffen; 
 2. den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften auf Daten des Registers, so-

weit dies zur Wahrnehmung der gemäß Art. 118 Abs. 7 B-VG übertrage-
nen Aufgaben der örtlichen Baupolizei erforderlich ist; 

 3. dem Zentralen Melderegister auf alle Daten des Registers gemäß Anlage, 
Abschnitt C 

§ 7. (1) Die Bundesanstalt hat auf Verlangen den jeweiligen Gemeinden ei-
nen unentgeltlichen Online-Zugriff auf alle Daten des Registers, die ihre Ge-
meinde betreffen, zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben ein-
zuräumen. 

(2) Weiters hat die Bundesanstalt auf Verlangen mit Zustimmung der Ge-
meinden als deren Dienstleister über die Online-Applikation gemäß § 5 einen 
unentgeltlichen Online-Zugriff auf das Register einzuräumen: 
 1. den Landesbehörden auf die die Gemeinden des Landes betreffenden 

Daten gemäß Abschnitt A bis H der Anlage, soweit diese zur Wahr-
nehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

 2. dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Daten 
gemäß Abschnitt B Z 1 bis 3, 5 bis 7, Abschnitt C, Abschnitt D, Ab-
schnitt E Z 1, 2, 4, 6 bis 8, Abschnitt F Z 1 bis 3, 6, 7 (eingeschränkt auf 
die Daten des Abschnittes D, des Abschnittes E Z 1, 2, 4, 6 bis 8 und 
des Abschnittes G Z 1, 3, 5 und 6 der Bauvorhaben) und Z 8, Abschnitt 
G Z 1, 3, 5 und 6 und Abschnitt H Z 1 bis 4, 6 bis 23 der Anlage, soweit 
diese zur Verfolgung energiepolitischer Ziele erforderlich sind; 

 3. dem Bundesminister für Gesundheit auf die Daten gemäß Abschnitt A 
bis C, Abschnitt D Z 1 bis 3, 6, 10 und 12, Abschnitt E Z 1 und 6, Ab-
schnitt F Z 1 bis 3, 6, 7 (eingeschränkt auf die Daten des Abschnittes D 
Z 1 bis 3, 6, 10 und 12, des Abschnittes E Z 1 und 6 sowie des Ab-
schnittes G Z 1 und 5 der Bauvorhaben) sowie Abschnitt G Z 1 und 5 
der Anlage und gemäß § 3 Z 8 und 9, soweit diese zur Wahrnehmung 
veterinär- und lebensmittelbehördlicher Aufgaben erforderlich sind; 

 4. dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft auf die Daten gemäß Abschnitt A Z 1 bis 7 und 9, Ab-
schnitt B Z 1 bis 3, 5 und 6, Abschnitt C, Abschnitt D Z 1 bis 3, 5 bis 10 
12 und 13, Abschnitt E Z 6, Abschnitt F Z 1 bis 6 und 7 (eingeschränkt 
auf die Daten des Abschnittes D Z 1 bis 3, 5 bis 10, 12 und 13, des Ab-
schnittes E Z 6 und des Abschnittes G Z 5 der Bauvorhaben) sowie Ab-
schnitt G Z 5 der Anlage, soweit diese zur Wahrnehmung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

 5. dem Bundesminister für Finanzen auf die Daten gemäß Abschnitt B 
Z 1, 3, 4, 6, 7, Abschnitt D Z 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 11, 13, Abschnitt E Z 1, 
Abschnitt F Z 1 bis 6, 7 (eingeschränkt auf die Daten des Abschnittes D 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 11, 13, des Abschnittes E Z 1 und des Abschnittes 
G Z 1 der Bauvorhaben),  Z 8 und 9 sowie Abschnitt G Z 1 der Anlage, 
soweit diese zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben 
erforderlich sind; 

 6. dem Zentralen Melderegister auf die Daten gemäß Abschnitt C der An-
lage; 

 7. den aufgrund der landesgesetzlichen Bestimmungen zur Ausstellung 
eines Energieausweises Berechtigten auf die Daten gemäß Abschnitt B 
Z 1, 3 und 7 und Abschnitt C der Anlage, soweit diese Daten für die 
Ausstellung von Energieausweisen erforderlich sind, und auf die Daten 
gemäß Abschnitt H der Anlage jener Energieausweise, die der Berech-
tigte ausgestellt hat, wenn ein derartiger Online-Zugriff landesgesetzlich 
vorgesehen ist. 

(3) Der Online-Zugriff gemäß Abs. 2 Z 1 bis Z 5 hat gegen Ersatz der je-
weiligen zusätzlichen Implementierungskosten zu erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anonymisierung von personenbezogenen Daten 

§ 8. Das Merkmal gemäß Anlage, Abschnitt F Z 4 ist unverzüglich nach 
Wegfall einer der Voraussetzungen gemäß § 15 Abs. 1 Bundesstatistikge-
setz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu löschen. 

Anonymisierung von personenbezogenen Daten 
§ 8. Das Merkmal gemäß Abschnitt F Z 4 und Abschnitt H Z 5 der Anlage 

darf nach Eintritt der Voraussetzungen für die Beseitigung des Namens gemäß 
§ 15 Abs. 1 Bundesstatistikgesetz 2000 nur zugänglich sein: 
 1. für die jeweilige Gemeinde, in der das Bauvorhaben durchgeführt wurde 

bzw. sich das Gebäude und/oder die Nutzungseinheit befindet, für die 
der Energieausweis erstellt wurde; 

 2. für die Landesbehörden gemäß § 7 Abs. 2 Z 1. 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

§ 11. (1) bi 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

§ 11. (1) bis (5). 
(6) §§ 1 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 

Nr. XXXX/2009, treten mit 1. Oktober 2009 in Kraft. Für die Länder, in denen 
die landesgesetzlichen Regelungen für den Online-Zugriff gemäß § 7 Abs. 2 Z 7 
zum 1. Oktober 2009 noch nicht in Kraft sind, gilt bis zum Inkrafttreten dieser 
Regelungen abweichend folgendes: 
 1. den Ländern ist kein  Online-Zugriff gemäß § 7 Abs. 2  Z 1  und den zur 

Ausstellung eines Energieausweises Berechtigten kein Online-Zugriff 
gemäß § 7 Abs. 2 Z 7 auf die Daten dieses Landes einzuräumen; 

 2. der Jahrespauschalbetrag gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 lit. a und lit. b. wird 
erstmals in dem Kalenderjahr fällig, in dem die landesgesetzliche Rege-
lung in Kraft tritt. 

Anlage
 A. und B. 
 C. Merkmale von Adressen der Wohnungen: 
 1. Merkmale der Adresse des Gebäudes, in dem sich die Wohnung befindet; 
 2. die Tür- oder Top-Nummer oder ersatzweise eine sonstige nähere Lage-

bestimmung innerhalb des Gebäudes. 
 D. Gebäudemerkmale: 
 1. bis 6. 
 7. Geschossanzahl ohne Keller- und Dachgeschoss; 
 8. Anschluss an Wasserleitungs- bzw. Kanalnetz und Gasnetz; 
 9. Art der Beheizung und Energiekennzahl; 

Anlage 
 A. und B. 
 C. Merkmale von Adressen der Wohnungen und sonstigen Nutzungs-

einheiten: 
 1. Merkmale der Adresse des Gebäudes, in dem sich die Wohnung oder 

die sonstige Nutzungseinheit befindet; 
 2. die Tür- oder Topnummer entsprechend den landesrechtlichen Vor-

schriften oder die nähere Lagebestimmung innerhalb des Gebäudes. . 
 D. Gebäudemerkmale: 
 1. bis 6. 
 7. Geschoßanzahl und Vorhandensein eines Liftes; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 10. die Gesamtnutzfläche des Gebäudes sowie die verschiedenen Zwecken 

dienenden Flächen im Gebäude in Quadratmetern; 
 11.    
 12. Koordinate als räumliche Repräsentanz des Gebäudes und Fläche des 

Gebäudes aus der Grundstücksdatenbank, soweit das Gebäude nicht im 
Adressregister aber im technischen Operat des Grenzkatasters enthalten 
ist. 

 E. Wohnungsmerkmale: 
 1. bis 3. 
 4. Art der Beheizung der Wohnung; 
 5. und 6. 
 7. Anzahl der Hauptwohnsitze und der (weiteren) Wohnsitze. 
 F. Merkmale von Bauvorhaben: 
 1. Merkmale der Adresse des Grundstückes, Gebäudes und/oder der Woh-

nung, wo das Bauvorhaben durchgeführt wird; 
 2.  und 3. 
 4. Name und die Anschrift des Bauherrn; 
 5.    
 6. Baumaßnahme (Neu-, An- und Zubau); 
 7. Daten gemäß Abschnitt D Z 1 bis 4, 7 und 10 sowie Abschnitt E Z 1, 2 

und 6; 
 8.  und 9. 

 8. Art der Trinkwasser- , Elektrizitäts- und Gasversorgung; Abwasser-, 
Niederschlagswasser- und Abfallentsorgung; 

 9. Art der Beheizung (Wärmebereitstellung, Wärmeabgabesystem, Art des 
Brennstoffes), Art der Warmwasserbereitstellung, Art der Warmwasser-
aufbereitung, Art der Belüftung und Energiekennzahl; 

 10. die überbaute Grundfläche des Gebäudes sowie die verschiedenen Zwe-
cken dienenden Flächen im Gebäude in Quadratmetern; 

 11.    
 12. Koordinate als räumliche Repräsentanz des Gebäudes und Fläche des 

Gebäudes aus der Grundstücksdatenbank, soweit das Gebäude nicht im 
Adressregister aber im technischen Operat des Grenzkatasters enthalten 
ist; 

 13. Flächenangaben je Geschoß, durchschnittliche Geschoßhöhe, Art der 
Bauweise je Geschoß und Gebäudehöhe. 

 E. Wohnungsmerkmale: 
 1. bis 3. 
 4. Art der Beheizung der Wohnung (Wärmebereitstellung, Wärmeabgabe-

system, Art des Brennstoffes), Art der Warmwasserbereitstellung, Art 
der Warmwasseraufbereitung und Art der Belüftung; 

 5. und 6. 
 7. Anzahl der Hauptwohnsitze und der (weiteren) Wohnsitze; 
 8. durchschnittliche Raumhöhe. 
 F. Merkmale von Bauvorhaben: 
 1. Merkmale der Adresse des Grundstückes, Gebäudes und/oder der Woh-

nung bzw. der sonstigen Nutzungseinheit, wo das Bauvorhaben durch-
geführt wird; 

 2.  und 3. 
 4. Name und die Anschrift des Bauherrn; Angabe, ob der Bauherr Eigen-

tümer des Grundstückes ist; 
 5.    
 6. Art der Baumaßnahme; 
 7. Daten gemäß Abschnitt D, E und G; 
 8.  und 9. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 G. Merkmale von sonstigen Nutzungseinheiten: 
 1. Nutzfläche der Nutzungseinheit; 
 2. Ausstattung der Nutzungseinheit; 
 3. Art der Beheizung (Wärmebereitstellung, Wärmeabgabesystem, Art 

des Brennstoffes), Art der Warmwasserbereitstellung, Art der 
Warmwasseraufbereitung und Art der Belüftung; 

 4. Rechtsverhältnis an der Nutzungseinheit; 
 5. Nutzungsart; 
 6. durchschnittliche Raumhöhe. 
 H. Daten des Energieausweises: 
 1. Merkmale der Adresse des Grundstückes, des Gebäudes und/oder der 

Nutzungseinheit, für die der Energieausweis erstellt wird; 
 2. Gebäudeart; 
 3. Gebäudezone; 
 4. Errichtungsdatum; 
 5. Organisation und Name des Ausweiserstellers; 
 6. Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum; 
 7. GWR-Zahl (Energieausweisnummer); 
 8. Brutto-Grundfläche, konditioniertes Bruttovolumen; 
 9. Angaben zur Geometrie des Gebäudes, insbesondere charakteristi-

sche Länge (lc), zum mittleren Wärmedurchgangswert der Gebäude-
hülle (mittlerer U-Wert), zum Kennwert des Wärmeschutzes der Ge-
bäudehülle unter Bedachtnahme auf die Geometrie des Gebäudes 
(LEK-Wert); 

 10. Klimadaten; 
 11. Heizwärmebedarf und der Vergleich zu Referenzwerten; 
 12. Warmwasserwärmebedarf; 
 13. Kühlbedarf und der Vergleich zu Referenzwerten; 
 14. Energiebedarf für die Heizung; 
 15. Energiebedarf für die Warmwasserbereitung; 
 16. Nutzenergiebedarf für die Raumlufttechnik; 
 17. Energiebedarf für die Raumlufttechnik; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 18. Energiebedarf für die Kühlung; 
 19. Energiebedarf für die Beleuchtung; 
 20. Endenergiebedarf und der Vergleich zu Referenzwerten; 
 21. Primärenergiebedarf; 
 22. CO-Emissionen; 
 23. Art der Beheizung (Wärmebereitstellung, Wärmeabgabesystem, Art 

des Brennstoffes), Art der Warmwasserbereitstellung, Art der Belüf-
tung, Raumlufttechnik und Kühlung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesstatistikgesetz 2000 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück bis 2. Hauptstück 

3. Hauptstück 
Statistische Zentralkommission, Fachbeiräte 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück bis 2. Hauptstück 

3. Hauptstück 
 

Begriffsbestimmungen 
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. bis 18. 
 19. Organe der Bundesstatistik: die Bundesanstalt „Statistik Österreich'' 

und jene Bundesdienststellen, die durch einen Rechtsakt gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder durch Bundesgesetz berufen sind, für Zwecke der Statis-
tik Daten zu erheben und mit diesen Daten Statistiken zu erstellen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. bis 18. 
 19. Organe der Bundesstatistik: die Bundesanstalt „Statistik Österreich'' 

und jene Bundesdienststellen, die durch einen Rechtsakt gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder durch Bundesgesetz berufen sind, für Zwecke der Sta-
tistik Daten zu erheben und mit diesen Daten Statistiken zu erstellen; 

 20. Unternehmen: Selbständig erwerbstätige natürliche Personen (zB freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), juristische Personen und eingetra-
gene Personengemeinschaften, die der Allgemeinheit oder einem be-
stimmten Personenkreis Waren, Werk- und Dienstleistungen anbieten 
oder im Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfüllen. 

Zulässigkeit der Anordnung von personenbezogenen Erhebungen 
§ 5. (1) 
(2) In den Fällen des Abs. 1 ist die Anordnung einer personenbezogenen Er-

hebung durch Verordnung im übrigen nur dann zulässig, wenn dies für einen der 
folgenden Zwecke unerläßlich ist: 
 1. bis 3. 
 4. Erstellung, Ergänzung und Berichtigung der Register gemäß § 25 Abs. 3; 
 5. und  6. 
 7. Entlastung der Respondenten bei wiederholten zeitnahen statistischen 

Erhebungen in der Art der Befragung über die gleichen Erhebungsmerk-
male, soweit nicht sensible Daten im Sinne des § 4 Z 2 des Datenschutz-

Zulässigkeit der Anordnung von personenbezogenen Erhebungen 
§ 5. (1) 
(2) In den Fällen des Abs. 1 ist die Anordnung einer personenbezogenen 

Erhebung durch Verordnung im übrigen nur dann zulässig, wenn dies für einen 
der folgenden Zwecke unerläßlich ist: 
 1. bis 3. 
 4. Erstellung, Ergänzung und Berichtigung der Register gemäß § 25 

Abs. 8; 
 5. und  6. 
 7. Entlastung der Respondenten bei wiederholten zeitnahen statistischen 

Erhebungen in der Art der Befragung über die gleichen Erhebungs-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gesetzes 2000 erhoben werden merkmale, soweit nicht sensible Daten im Sinne des § 4 Z 2 des Daten-

schutzgesetzes 2000 erhoben werden; 
 8. Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitwirkungspflichten der registerführenden Stellen und  

der Inhaber von Verwaltungs- und Statistikdaten 
§ 10. (1) 
(2) Die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 hat unentgeltlich und auf e-

lektronischem Datenträger zu erfolgen, wenn die Daten in elektronisch lesbarer 
Form vorhanden sind. Auf die öffentlich zugänglichen Daten von Registern ge-
mäß § 3 Z 18, die in elektronisch lesbarer Form geführt werden, ist dem Organ der 
Bundesstatistik der On-Line-Zugriff einzuräumen. Ein On-Line-Zugriff auf perso-
nenbezogene Verwaltungsdaten darf dem Organ der Bundesstatistik nur auf 
Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung eingeräumt werden. 

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten ist nur nach Maßgabe 
der Anordnungen gemäß § 4 und für Zwecke gemäß § 25 Abs. 3 zulässi 

Mitwirkungspflichten der registerführenden Stellen und 
 der Inhaber von Verwaltungs- und Statistikdaten 

§ 10. (1) 
(2) Die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 hat unentgeltlich und auf 

elektronischem Datenträger zu erfolgen, wenn die Daten in elektronisch lesbarer 
Form vorhanden sind; diese Verpflichtung kann auch durch Einräumung eines 
Online-Zugriffs auf die betreffenden Daten erfüllt werden. Auf die öffentlich 
zugänglichen Daten von Registern gemäß § 3 Z 18, die in elektronisch lesbarer 
Form geführt werden, ist dem Organ der Bundesstatistik der Online-Zugriff je-
denfalls einzuräumen. 

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten ist nur nach Maßgabe 
der Anordnungen gemäß § 4 und für Zwecke gemäß § 25 Abs. 8 zulässig. 

Anonymisierung von personenbezogen Daten 
§ 15. (1) Wurden Daten personenbezogen erhoben, ist der Personenbezug 

unverzüglich zu beseitigen, sobald er nicht mehr aus den in § 5 Abs. 2 genannten 
Gründen oder für eine weitere angeordnete statistische Erhebung erforderlich ist. 

(2) Ist die Beibehaltung des Personenbezuges nur mehr aus den Gründen des 
§ 5 Abs. 2 Z 5, 6 oder 7 unerläßlich, so ist die Identität der Betroffenen zu ver-
schlüsseln: 
 1. und 2. 
 3. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 7 unmittelbar, nachdem die Daten in die Statistik 

aufgenommen worden sind. 
(3) Die gemäß Abs. 2 verschlüsselten Daten sind getrennt vom Schlüssel so 

aufzubewahren, dass die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffe-
nen nicht gefährdet sind. Der Personenbezug dieser Daten darf nur dann herge-
stellt werden, wenn dies zur Fortsetzung der Verlaufsstatistik oder für eine kon-
krete Prüftätigkeit gemäß § 5 Abs. 2 Z 6 oder für eine neuerliche Erhebung gemäß 
§ 5 Abs. 2 Z 7 erforderlich ist. 

(4) 
(5) Die im Register gemäß § 25 enthaltenen personenbezogenen Daten sind 

unverzüglich zu löschen, sobald diese für das Register nicht mehr benötigt wer-
den. 

Anonymisierung von personenbezogen Daten 
§ 15. (1) Wurden Daten personenbezogen erhoben, ist der Name des Be-

troffenen unverzüglich zu beseitigen und bei Daten natürlicher Personen durch 
das bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche Statistik (bPK-AS) zu 
ersetzen, sobald er nicht mehr aus den in § 5 Abs. 2 genannten Gründen oder für 
eine weitere angeordnete statistische Erhebung erforderlich ist. Bei Daten von 
Unternehmen ist der Name durch die Unternehmenskennzahl zu ersetzen, die 
durch nicht-umkehrbare Ableitungen aus der Kennziffer des Unternehmensre-
gisters (§ 25 Abs. 1 Z 7) zu bilden ist. 

(2) Ist die Beibehaltung des Personenbezuges nur mehr aus den Gründen 
des § 5 Abs. 2 Z 5, 6 oder 7 unerläßlich, so ist die Identität der Betroffenen zu 
verschlüsseln: 
 1. und 2. 
 3. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 7 unmittelbar, nachdem die Daten in die Statis-

tik aufgenommen worden sind; 
 4. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 8 unmittelbar, nachdem die Daten in die Be-

rechnungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aufgenommen 
worden sind. 

(3) Die gemäß Abs. 2 verschlüsselten Daten sind getrennt vom Schlüssel so 
aufzubewahren, dass die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betrof-
fenen nicht gefährdet sind. Der Personenbezug dieser Daten darf nur dann her-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gestellt werden, wenn dies zur Fortsetzung der Verlaufsstatistik oder für eine 
konkrete Prüftätigkeit gemäß § 5 Abs. 2 Z 6 oder für eine neuerliche Erhebung 
gemäß § 5 Abs. 2 Z 7 oder für Revisionen der Berechnungen der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung gemäß § 5 Abs. 2 Z 8 erforderlich ist. 

(4) 
(5) Abs. 1 bis 4 gilt nicht für Daten der Register gemäß § 25. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zulässigkeit der Erhebung und Verwendung von Daten 

§ 16. (1) Organe der Bundesstatistik dürfen, abgesehen von der Bestimmung 
gemäß Abs. 2 und § 25 Abs. 3 Daten nur entsprechend den Anordnungen gemäß 
§ 4 erheben. 

(2) 
(3) Sofern in einem Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt ist, dürfen personenbezogene Daten nur für Zwecke ge-
mäß § 5 Abs. 2 und § 25 Abs. 3 verwendet werden, es sei denn, der Betroffene hat 
ausdrücklich einer anderen Verwendung zugestimmt. 

Zulässigkeit der Erhebung und Verwendung von Daten 
§ 16. (1) Organe der Bundesstatistik dürfen, abgesehen von der Bestim-

mung gemäß Abs. 2 und § 25 Abs.  8 Daten nur entsprechend den Anordnungen 
gemäß § 4 erheben. 

(2) 
(3) Sofern in einem Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt ist, dürfen personenbezogene Daten nur für Zwecke 
gemäß § 5 Abs. 2 und § 25 Abs. 8 verwendet werden, es sei denn, der Betroffene 
hat ausdrücklich einer anderen Verwendung zuge 

Zuordnung und Verwendung von Klassifizierungen 
§ 21. (1) Haben Einrichtungen auf Grund eines Rechtsaktes gemäß § 4 

Abs. 1 Z 1 oder auf Grund von bundesgesetzlichen Bestimmungen nach statisti-
schen Systematiken bestimmte statistische Einheiten zu klassifizieren, so sind jene 
klassifikatorischen Zuordnungen heranzuziehen, die von der Bundesanstalt „Sta-
tistik Österreich” vorgenommen worden sind. 

(2) Die klassifikatorische Zuordnung ist von der Bundesanstalt „Statistik Ös-
terreich” von Amts wegen oder auf Antrag der Einrichtung gemäß Abs. 1 oder des 
Rechtsträgers der betreffenden statistischen Einheit vorzunehmen und bei Ände-
rung des für die Zuordnung maßgeblichen Sachverhalts zu ändern. 

(3) und (4) 
(5) Im Antrag gemäß Abs. 4 sind anzugeben: 

 1.  
 2. die nach Ansicht des Antragstellers richtige Zuordnung und die maßgeb-

lichen Gründe hierfür. 
(6) 
(7) Wird innerhalb offener Frist kein Antrag auf bescheidmäßige Feststellung 

gestellt oder ein solcher wieder zurückgezogen, so wird die Zuordnung durch die 
Bundesanstalt rechtswirksam. 

(8) Die Bundesanstalt hat ein Register über die klassifikatorischen Zuord-
nungen zu führen und jedermann kostenlos Auskunft über die klassifikatorische 
Zuordnung zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse an der Auskunft glaubhaft 
gemacht wird. Die Bundesanstalt hat Einrichtungen, die ein öffentlich zugängli-

Zuordnung und Verwendung von Klassifizierungen 
§ 21. (1) Haben Einrichtungen auf Grund eines Rechtsaktes gemäß § 4 

Abs. 1 Z 1 oder auf Grund von bundesgesetzlichen Bestimmungen nach statisti-
schen Systematiken bestimmte statistische Einheiten zu klassifizieren, so sind 
jene klassifikatorischen Zuordnungen (zB nach der Systematik der Wirtschafts-
tätigkeiten ÖNACE gemäß § 4 Abs. 5) heranzuziehen, die von der Bundesanstalt 
„Statistik Österreich” vorgenommen worden sind. 

(2) Die klassifikatorische Zuordnung der statistischen Einheiten (Unter-
nehmen, Betriebe, Arbeitsstätten, sonstige statistische Einheiten gemäß § 25 
Abs. 3) ist von der Bundesanstalt von Amts wegen oder auf Antrag der Einrich-
tung gemäß Abs. 1 oder des Rechtsträgers der betreffenden statistischen Einheit 
vorzunehmen und bei Änderung des für die Zuordnung maßgeblichen Sachver-
halts oder der Regelungen über die klassifikatorische Zuordnung neu vorzuneh-
men. Sind die technischen Voraussetzungen gegeben, kann die Bundesanstalt 
über das Unternehmensserviceportal von den Unternehmen die Informationen 
über deren  Haupt- und Nebentätigkeiten einholen, Rückfragen abwickeln und 
die klassifikatorische Zuordnung mitteilen (Dialogverfahren). 

(3) und (4) 
(5) Im Antrag gemäß Abs. 4 sind anzugeben: 

 1.  
 2. Informationen über den für die Zuordnung der betreffenden statistischen 

Einheit maßgebenden Sachverhalt. 
(6) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ches Register führen, die klassifikatorischen Zuordnungen auf deren Verlangen 
bekanntzugeben 

(7) Die von der Bundesanstalt vorgenommene klassifikatorische Zuordnung 
wird rechtswirksam: 
 1. mit Ablauf der Frist gemäß Abs. 4, wenn kein Antrag auf bescheidmä-

ßige Feststellung gestellt wird; 
 2. mit Zurückziehung eines gemäß Abs. 4 fristgerecht gestellten Antrages; 
 3. mit Mitteilung der Bundesanstalt über die Änderung der klassifikatori-

schen Zuordnung gemäß Abs. 6 an den Rechtsträger der betreffenden 
statistischen Einheit; 

 4. mit Einlangen der schriftlichen Zustimmung des Rechtsträgers der 
betreffenden statistischen Einheit zur klassifikatorischen Zuordnung bei 
der Bundesanstalt. 

(8) Die Bundesanstalt hat ein Register über die klassifikatorischen Zuord-
nungen zu führen und jedermann kostenlos Auskunft über die klassifikatorische 
Zuordnung zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse an der Auskunft glaub-
haft gemacht wird. Sie hat überdies auf Verlangen unentgeltlich zu übermitteln: 
 1. den Bundes- und Landesbehörden, den Sozialversicherungsträgern und 

gesetzlichen Interessensvertretungen die ÖNACE-Zuordnung der 
Haupttätigkeiten der Unternehmen mit Firmennamen und Adresse, so-
weit dies zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben erforder-
lich ist; 

 2. jedermann über das Internet auf Einzelabfrage unter Angabe von Fir-
menname und Adresse, der Firmenbuchnummer, der Vereinsregister-
nummer oder der UID-Nummer die ÖNACE-Zuordnung der Haupttä-
tigkeit der Unternehmen. 

Die Übermittlung der Daten gemäß Z 1 kann auch gegen Ersatz der jeweils an-
fallenden Implementierungskosten durch Einräumung eines Online-Zugriffes auf 
das Register erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung 

§ 24. Die Bundesanstalt hat bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 23 
Abs. 1 und 2 neben den Grundsätzen gemäß § 14 Abs. 1 insbesondere noch fol-
gende Grundsätze zu beachten: 
 1. bis 7. 

Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung 
§ 24. Die Bundesanstalt hat bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 

§ 23 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 neben den Grundsätzen gemäß § 14 Abs. 1 insbe-
sondere noch folgende Grundsätze zu beachten: 
 1. bis 7. 

Personenbezogene Register 
§ 25. (1) Die Bundesanstalt darf über juristische Personen, Einrichtungen, 

Unternehmen und ihre Betriebe und Arbeitsstätten sowie über Arbeitsgemein-
schaften und Forschungsstätten personenbezogene Register mit folgenden Merk-
malen als regelmäßig ergänzte Datensammlungen führen: 
 1. Identifikationsmerkmale; 
 2. Adreßmerkmale; 
 3. Systematikmerkmale; 
 4. Referenzmerkmale; 
 5. Versand- und Auskunftsmerkmale; 
 6. Datenquellenmerkmale. 

(2) Die Register dürfen nur nach den Merkmalen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 6 
ausgewertet werden. 

(3) Zur Erstellung, laufenden Ergänzung und Berichtigung dieser Register 
dürfen auch personenbezogene Daten aus durchgeführten statistischen Erhebun-
gen sowie Daten aus öffentlichen Registern und Verwaltungsdaten herangezogen 
werden. 

(4) Die Personen, die für einen im Register enthaltenen Betroffenen aus-
kunftspflichtig sind, haben auf Befragen der Bundesanstalt über die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der im Register enthaltenen Angaben Auskunft zu geben, 
wenn diesbezüglich begründete Zweifel bestehen und die Richtigstellung oder 
Vervollständigung nicht auf eine andere Weise rechtzeitig möglich ist. 

Unternehmensregister, Register über statistische Einheiten 
§ 25. (1) Die Bundesanstalt hat ein Unternehmensregister personenbezogen 

mit folgenden Identitätsdaten der Unternehmen als regelmäßig ergänzte, zeitlich 
geschichtete Datensammlung für Zwecke der Verwaltung des Bundes, der Län-
der, Gemeinden, Sozialversicherungsträger und der gesetzlichen Interessensver-
tretungen, denen die Vollziehung von Bundesgesetzen obliegt, des 
E-Governments und der Statistik zu führen: 
 1. Identifikationsmerkmale der Unternehmen (Bezeichnung, Rechtsform, 

Beginn und Ende der unternehmerischen Tätigkeit, Firmenbuchnum-
mer, ZVR-Zahl, Gewerberegisternummer, Ordnungsnummer im Ergän-
zungsregister für sonstige Betroffene); 

 2. Adressmerkmale; 
 3. ÖNACE-Code für Haupttätigkeiten, soweit dieser gemäß § 21 festge-

stellt wurde; 
 4. bei juristischen Personen die nach der Satzung nach außen vertretungs-

befugten Personen; 
 5. Datenquellenmerkmale; 
 6. Kennziffern in den behördlichen Verfahren zur eindeutigen Identifikati-

on der Einheiten des Unternehmensregisters (zB Steuernummer, UID-
Nummer, DVR-Nummer); 

 7. Kennziffer des Unternehmensregisters, die bei der erstmaligen Eintra-
gung des Unternehmens von der Bundesanstalt zuzuordnen ist. 

(2) Weiters hat die Bundesanstalt als Ergänzung zum Unternehmensregister 
für Zwecke der Statistik zusätzlich folgende Daten der Unternehmen, ihrer Be-
triebe und Arbeitsstätten personenbezogen zu führen (statistisches Unterneh-
mensregister): 
 1. Identifikationsmerkmale der Betriebe und Arbeitsstätten und Zugehö-

rigkeit zum Unternehmen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Adressmerkmale der Betriebe und Arbeitsstätten; 
 3. Systematikmerkmale (zB ÖNACE-Code ); 
 4. Beschäftigtendaten der Unternehmen; 
 5. Beschäftigtendaten der Betriebe und Arbeitsstätten; 
 6. Umsatz der Unternehmen; 
 7. Einheitentyp (Unternehmen, Betrieb, Arbeitsstätte); 
 8. Sonstige Schichtungsmerkmale für Stichprobenziehungen; 
 9. Referenzmerkmale zu den für die statistischen Zwecke verwendeten 

Datenquellen; 
 10. Versand- und Auskunftsmerkmale. 

(3) Überdies hat die Bundesanstalt als Ergänzung zum Unternehmensregis-
ter personenbezogen ein Register der statistischen Einheiten mit den Daten ge-
mäß Abs. 1 und 2 jener juristischen Personen, Einrichtungen, Arbeitsgemein-
schaften und Forschungsstätten zu führen, die nicht dem Unternehmensregister 
zugehören, deren Merkmale aber für Statistiken zu erheben sind. 

(4) Der Bundesanstalt sind zur Aufnahme in die Register gemäß Abs. 1 bis 
3 folgende Daten und deren Änderungen (Berichtigungen, Löschungen) auf 
elektronischem Wege über eine von der Bundesanstalt definierte Schnittstelle 
oder im Wege einer von der Bundesanstalt bereitgestellten Online-Applikation 
unentgeltlich zu übermitteln: 
 1. die Daten gemäß Abs. 1 Z 1 und 2, falls das Unternehmen eine juristi-

sche Person ist, zusätzlich die Daten gemäß Abs. 1 Z 4 
 a. der Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Ausübung der un-

ternehmerischen Tätigkeit aufgrund bundesgesetzlicher Verpflich-
tung in öffentlich einsehbare Register (zB Firmenbuch, Vereinsregis-
ter), in öffentlich einsehbare Listen (zB Ärzteliste der Ärztekam-
mern) oder in das Gewerberegister einzutragen sind, von den zur Ein-
tragung zuständigen Behörden gleichzeitig mit der Eintragung ; 

 b. der nicht unter lit. a fallenden Unternehmen von den Finanzbehörden 
des Bundes unverzüglich nach Kenntnis; 

 2. die Daten gemäß Abs. 1 Z 6 von den für die Durchführung des jeweili-
gen Verfahrens zuständigen Behörden unverzüglich nach Kenntnis; 

 3. die Daten gemäß Abs. 2 Z 4 vom Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger auf Verlangen der Bundesanstalt unverzüglich; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 4. die Daten gemäß Abs. 2 Z 6 von den Finanzbehörden des Bundes auf 

Verlangen der Bundesanstalt unverzüglich; 
(5) Sofern das Unternehmen bereits im Unternehmensregister eingetragen 

ist, hat die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 4 verknüpft mit der Kennziffer 
des Unternehmensregisters (Abs. 1 Z 7) zu erfolgen; im Falle der Rechtsnach-
folge mit der Kennziffer des Unternehmens, in dessen Rechte und Pflichten ein-
getreten wurde, im Falle der Verschmelzung, Spaltung und Umwandlung mit 
und ohne Gesamtrechtsnachfolge mit den Kennziffern der betroffenen Unter-
nehmen. 

(6) Die Bundesanstalt hat die übermittelten Adressmerkmale vor Aufnahme 
in die Register auf Schlüssigkeit mit den Adressen im Gebäude- und Wohnungs-
register (§ 1 GWR-Gesetz) zu prüfen und gegebenenfalls die Richtigstellung bei 
der übermittelnden Behörde zu veranlassen. Die Behörden sind verpflichtet, die 
Richtigstellung vorzunehmen. 

(7) Die Bundesanstalt hat die gemäß Abs. 4 Z 1 und 2 übermittelten Daten 
ohne weitere Prüfung in das Unternehmensregister gemäß Abs. 1 zu überneh-
men. Gelangt die Bundesanstalt bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Kenntnis, 
dass diese Daten nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen könn-
ten, so hat sie die übermittelnde Behörde hiervon zur Überprüfung und allfälli-
ger Richtigstellung zu informieren. 

(8) Die Bundesanstalt darf zur Erstellung, laufenden Ergänzung und Be-
richtigung der Daten in den Registern gemäß Abs. 2 und 3 personenbezogene 
Daten aus öffentlichen Registern und statistischen Erhebungen heranziehen. Die 
Personen, die für einen der in diesen Registern enthaltenen Betroffenen aus-
kunftspflichtig sind, haben auf Befragen der Bundesanstalt über die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der in diesen Registern enthaltenen Daten Auskunft zu ge-
ben, wenn diesbezüglich begründete Zweifel bestehen und die Richtigstellung 
oder Vervollständigung nicht auf eine andere Weise rechtzeitig möglich ist. 

(9) Die Bundesanstalt hat den in Abs. 1 angeführten Körperschaften und 
der Einrichtung des Bundes, die für den Betrieb des Unternehmensserviceportals 
für Zwecke des E-Governments zuständig ist, auf deren Verlangen den Online-
Zugriff auf die Daten des Unternehmensregisters gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 
einzuräumen, soweit dies zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben 
erforderlich ist. Auf die Daten gemäß Abs. 1 Z 6 darf nur den für die Durchfüh-
rung der betreffenden Verfahren zuständigen Behörden und der für den Betrieb 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Unternehmensserviceportals zuständigen Einrichtung der Zugriff gewährt 
werden. Der Online-Zugriff ist unentgeltlich mit Ausnahme der der Bundesan-
stalt anfallenden Implementierungskosten für die Einrichtung dieses Zugriffes. 

(10) Die Bundesanstalt darf die Daten der Register gemäß Abs. 1 bis 3 nach 
Bedarf für statistische Zwecke nutzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sonstige Register 

§ 26. (1) Die Bundesanstalt darf neben den Registern gemäß § 25 auch weite-
re Register als regelmäßig ergänzte Datensammlungen von einzelfallbezogenen, 
aber nicht personenbezogenen Daten für Aufgaben der Bundesstatistik führen. 
Daten für diese Register dürfen der Bundesanstalt nur in dieser Form übermittelt 
werden. 

(2) 

Sonstige Register 
§ 26. (1) Die Bundesanstalt darf neben den Registern gemäß § 25 auch wei-

tere Register als regelmäßig ergänzte Datensammlungen mit einzelfallbezogenen 
Daten ohne Namen führen; die Daten natürlicher Personen verknüpft mit dem 
bPK-AS und die Daten von Unternehmen verknüpft mit der Unternehmenskenn-
zahl (§ 25 Abs. 1 Z 7) der Betroffenen. Daten, die personenbezogen erhoben 
worden sind, dürfen erst nach Ersetzung des Namens gemäß § 15 in das Register 
aufgenommen werden. Die Bundesanstalt darf keine Aufzeichnungen führen, 
aus denen hervorgeht, welcher Person welches bPK-AS zuzuordnen ist. Die Da-
ten dieser Register dürfen von der Bundesanstalt für die Erstellung von Statisti-
ken, Auswertungen, Analysen, Prognosen und statistischen Modellen im Rah-
men der Aufgaben gemäß §§ 23 und 29 verwendet werden. 

(2) 
Besondere Veröffentlichungspflichten 

§ 30. (1) Die Bundesanstalt hat neben der Veröffentlichung gemäß § 19 
Abs. 1 die Hauptergebnisse der Statistiken der Öffentlichkeit auch über das Inter-
net bereitzustellen. Die Bereitstellung über das Internet hat unentgeltlich zu erfol-
gen. 

(2) Darüber hinaus hat die Bundesanstalt die Detailergebnisse der Statistiken 
über eine geeignete elektronische Datenbank gegen Vereinbarung eines angemes-
senen Kostenersatzes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(3) Die Bundesanstalt hat von den Ergebnissen der statistischen Erhebungen 
den zuständigen Bundesminister unverzüglich zu informieren und gleichzeitig für 
deren Veröffentlichung in geeigneter Weise zu sorgen. 

(4) bis (5) 

Besondere Veröffentlichungspflichten 
§ 30. (1) Die Bundesanstalt hat neben der Veröffentlichung gemäß § 19 

Abs. 1 die Hauptergebnisse der Statistiken gemäß § 23 Abs. 1 Z 1 der Öffent-
lichkeit auch über das Internet bereitzustellen. Die Bereitstellung über das Inter-
net hat unentgeltlich zu erfolgen. 

(2) Darüber hinaus hat die Bundesanstalt die Detailergebnisse der Statisti-
ken gemäß § 23 Abs. 1 Z 1 über eine geeignete elektronische Datenbank gegen 
Vereinbarung eines angemessenen Kostenersatzes der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 

(3) Die Bundesanstalt hat von den Ergebnissen der statistischen Erhebun-
gen gemäß § 23 Abs. 1 Z 1 den zuständigen Bundesminister unverzüglich zu 
informieren und gleichzeitig für deren Veröffentlichung in geeigneter Weise zu 
sorgen. 

(4) bis (5) 
Entgeltlichkeit der Leistungen 

§ 32. (1) 
(2) Die Höhe der Entgelte und Kostenersätze sind auf Grundlage einer trans-

parenten internen Kostenrechnung unter Zugrundelegung der Prinzipien der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nach dem Grundsatz der Kos-
tendeckung festzulegen. Bei der Berechnung des Kostenersatzes gemäß Abs. 4 

Entgeltlichkeit der Leistungen 
§ 32. (1) 
(2) Die Höhe der Entgelte und Kostenersätze sind auf Grundlage einer 

transparenten, anerkannten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechen-
den, internen Kostenrechnung unter Zugrundelegung der Prinzipien der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nach dem Grundsatz der Kos-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 1 sind allfällige Kostenreduzierungen zu berücksichtigen, die sich bei der 
betreffenden Statistik gemäß Abs. 3 Z 1, für die dieser Kostenersatz zu leisten ist, 
durch Reduzierung der Erhebungsintervalle, der Erhebungsmerkmale oder durch 
Änderung der Erhebungsart (Stichprobenerhebung anstatt Vollerhebung; Erhe-
bung durch Heranziehung von Verwaltungs- und Registerdaten anstatt Erhebung 
durch Befragung) ergeben. 

(3) bis (9) 
(10) Für Leistungen gemäß § 23 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 ist von der Bundes-

anstalt ein Entgelt zu vereinbaren, das die mit der Vertragserfüllung verbundenen 
zusätzlichen Kosten dec 

tendeckung festzulegen. Bei der Berechnung des Kostenersatzes gemäß Abs. 4 
Z 1 sind allfällige Kostenreduzierungen zu berücksichtigen, die sich bei der 
betreffenden Statistik gemäß Abs. 3 Z 1, für die dieser Kostenersatz zu leisten 
ist, durch Reduzierung der Erhebungsintervalle, der Erhebungsmerkmale oder 
durch Änderung der Erhebungsart (Stichprobenerhebung anstatt Vollerhebung; 
Erhebung durch Heranziehung von Verwaltungs- und Registerdaten anstatt Er-
hebung durch Befragung) ergeben. 

(3) bis (5) 
(6) Der Bundeskanzler hat der Bundesanstalt zur Abgeltung des zusätzli-

chen Aufwandes zur Errichtung und Führung des Unternehmensregisters im 
Sinne des § 25 Abs. 1 folgenden Pauschalbetrag jährlich zu leisten: 
 1. in den Jahren 2009 bis 2013 in der Höhe von 690.000 Eu-

ro; 
 2. im Jahr 2014 in der Höhe von 350.000 Euro und in den  

Folgejahren zuzüglich einer jährlichen Valorisierung von 
3 %. 

(9) 
(10) Für Leistungen gemäß § 23 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 ist von der Bun-

desanstalt ein Entgelt zu vereinbaren, das jedenfalls die mit der Vertragserfül-
lung verbundenen zusätzlichen Kosten deckt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arbeitsprogramm, Budget, Vorschaurechnung, erstes 

Geschäftsführungskonzept 
§ 39. (1) Die Leitung der Bundesanstalt hat jährlich bis Ende Mai für das 

nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und das Jahresbudget sowie für 
die darauffolgenden vier Kalenderjahre das Vierjahresarbeitsprogramm und Vier-
jahresbudget dem Statistikrat vorzulegen. 

(2) bis (4). 
(5) Nach Befassung des Statistikrates hat die Leitung der Bundesanstalt bis 

Ende September die Arbeitsprogramme gemäß Abs. 2 und Budgets gemäß Abs. 3 
dem Wirtschaftsrat zur Beschlußfassung vorzulegen. In diesem Zusammenhang 
hat die Leitung mitzuteilen, aus welchen wichtigen Gründen sie allfällige Empfeh-
lungen des Statistikrates nicht Rechnung getragen hat. 

(6) bis (8) 

Arbeitsprogramm, Budget, Vorschaurechnung, erstes 
Geschäftsführungskonzept 

§ 39. (1) Die Leitung der Bundesanstalt hat jährlich bis Ende Juni für das 
nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und das Jahresbudget sowie für 
die darauffolgenden vier Kalenderjahre das Vierjahresarbeitsprogramm und 
Vierjahresbudget dem Statistikrat vorzulegen. 

(2) bis (4). 
(5) Nach Befassung des Statistikrates hat die Leitung der Bundesanstalt bis 

Ende November die Arbeitsprogramme gemäß Abs. 2 und Budgets gemäß 
Abs. 3 dem Wirtschaftsrat zur Beschlußfassung vorzulegen. In diesem Zusam-
menhang hat die Leitung mitzuteilen, aus welchen wichtigen Gründen sie allfäl-
lige Empfehlungen des Statistikrates nicht Rechnung getragen hat. 

(6) bis (8) 

3. Hauptstück 
Statistische Zentralkommission, Fachbeiräte 

Errichtung 
§ 63. (1) Bei der Bundesanstalt „Statistik Österreich” sind die Statistische 

Zentralkommission, eine Wirtschaftskurie und Fachbeiräte zu errichten. 
(2) Die Statistische Zentralkommission besteht aus: 

 1. dem fachlichen Leiter und dem kaufmännischen Geschäftsführer der 
Bundesanstalt; 

 2. einem Vertreter des Bundeskanzleramtes; 
 3. je einem Vertreter der Bundesministerien, des Rechnungshofes, der Äm-

ter der Landesregierungen, der Oesterreichischen Nationalbank, der Wirt-
schaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs, der Bundeskammer für Arbeiter und Ange-
stellte, des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, der Bundeskonferenz 
der Kammern der freien Berufe, des Österreichischen Landarbeiterkam-
mertages, des Österreichischen Städtebundes, des Österreichischen Ge-
meindebundes; 

 4. der erforderlichen Anzahl von im Berufsleben stehenden Fachleuten des 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens und 

3. Hauptstück 
Fachbeiräte 
Errichtung 

§ 63. (1) Bei der Bundesanstalt „Statistik Österreich” sind vom fachlichen 
Leiter der Bundesanstalt entsprechend den Fachgebieten der Bundesstatistik 
Fachbeiräte zu errichten. 

(2) Die Fachbeiräte bestehen jeweils: 
 1. aus Vertretern der fachlich betroffenen Stellen (Bundeskanzleramt, 

Bundesministerien, Rechnungshof, Ämter der Landesregierungen, 
Oesterreichische Nationalbank, Wirtschaftskammer Österreich, Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, Bundes-
kammer für Arbeiter und Angestellte, Österreichischer Gewerkschafts-
bund, Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe, Österreichi-
scher Landarbeiterkammertag, Österreichischer Städtebund, Österrei-
chischer Gemeindebund); 

 2. aus der erforderlichen Anzahl von im Berufsleben stehenden einschlä-
gigen Fachleuten; 

 3. aus den im Einzelfall zu den Sitzungen des Fachbeirates zugezogenen 
facheinschlägigen Mitgliedern der Wirtschaftskurie. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. den jeweiligen österreichischen Vertretern beim Europäischen Beraten-

den Ausschuß für Statistische Informationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich (CEIES). 

(3) Die Fachbeiräte bestehen jeweils: 
 1. aus den Vertretern der fachlich betroffenen Stellen gemäß Abs. 2 Z 2 und 

3; 
 2. aus der erforderlichen Anzahl von im Berufsleben stehenden einschlägi-

gen Fachleuten; 
 3. aus den im Einzelfall zu den Sitzungen des Fachbeirates zugezogenen 

facheinschlägigen Mitgliedern der Wirtschaftskurie. 
(4) Die Mitglieder der Statistischen Zentralkommission gemäß Abs. 2 Z 2 

und 4 sowie der Fachbeiräte gemäß Abs. 3 Z 2 sind vom Bundeskanzler zu bestel-
len. Die Mitglieder der Statistischen Zentralkommission gemäß Abs. 2 Z 3 werden 
jeweils von der betreffenden Stelle entsandt. Für jedes Mitglied der Statistischen 
Zentralkommission ist ein Ersatzmitglied zu bestellen bzw. zu entsenden. Die 
Mitglieder der Wirtschaftskurie werden vom Bundeskanzler in der erforderlichen 
Anzahl aus dem Kreis von besonders verdienten Fachleuten der Wirtschaft be-
stellt. Die zuständigen Bundesminister und die Wirtschaftskammer Österreich 
haben das Recht, Vorschläge hierfür zu erstatten. 

(5) Die Mitgliedschaft zur Statistischen Zentralkommission, zur Wirtschafts-
kurie oder zum Fachbeirat endet durch Abberufung, Tod oder durch freiwilliges 
Ausscheiden. Die Abberufung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) gemäß Abs. 2 Z 2 
und 4 sowie gemäß Abs. 3 Z 2 und der Mitglieder der Wirtschaftskurie erfolgt 
durch den Bundeskanzler und der Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 1 
durch die entsendende Stelle. 

(6) Den Vorsitz in der Statistischen Zentralkommission führt der fachliche 
Leiter der Bundesanstalt, im Falle seiner Verhinderung der kaufmännische Ge-
schäftsführer. 

(7) Die Mitgliedschaft in der Statistischen Zentralkommission der Wirt-
schaftskurie und in den Fachbeiräten ist ein unbesoldetes Ehrenamt ohne An-
spruch auf Aufwandsersatz. Die Mitglieder der Wirtschaftskurie haben das Recht, 
auf die Dauer der Mitgliedschaft die Bezeichnung „Kommerzialrat für die Statis-
tik“ zu führen. 

(3) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 1 werden von der betreffenden Stelle 
entsandt, die Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 2 vom fachlichen Leiter der Bundesan-
stalt bestellt. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen bzw. zu ent-
senden. Die Mitglieder der Wirtschaftskurie werden vom Bundeskanzler in der 
erforderlichen Anzahl aus dem Kreis von besonders verdienten Fachleuten der 
Wirtschaft bestellt. Die zuständigen Bundesminister und die Wirtschaftskammer 
Österreich haben das Recht, Vorschläge hierfür zu erstatten. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Fachbeirat und zur Wirtschaftskurie endet 
durch Abberufung, Tod oder durch freiwilliges Ausscheiden. Die Abberufung 
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) gemäß Abs. 2 Z 1 erfolgt durch die entsenden-
de Stelle, der Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 2 durch den fachlichen Leiter der Bun-
desanstalt und der Mitglieder der Wirtschaftskurie durch den Bundeskanzler. 

(5) Den Vorsitz in den Fachbeiräten führt der fachliche Leiter der Bundes-
anstalt oder ein von ihm bestimmter Bediensteter der Bundesanstalt. 

(6) Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskurie und in den Fachbeiräten ist 
ein unbesoldetes Ehrenamt ohne Anspruch auf Aufwandsersatz. Die Mitglieder 
der Wirtschaftskurie haben das Recht, auf die Dauer der Mitgliedschaft die Be-
zeichnung „Kommerzialrat für die Statistik“ zu führe 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben 

§ 64. (1) Aufgabe der Statistischen Zentralkommission ist die Beratung der 
Bundesministerien, der Organe der Bundesstatistik und der Bundesanstalt „Statis-
tik Österreich'' in Fragen der Bundesstatistik von allgemeiner Bedeutung. 

(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 für einzelne Fachgebiete 
obliegt den Fachbeiräten 

Aufgaben 
§ 64. Aufgabe der Fachbeiräte ist die Beratung der Bundesministerien, der 

Organe der Bundesstatistik und der Bundesanstalt in fachlichen Fragen der Bun-
desstatistik. 

Geschäftsordnung, Sacherfordernisse und Kanzleigeschäfte 
§ 65. (1) Für die Sacherfordernisse und die Kanzleigeschäfte der Statisti-

schen Zentralkommission und der Fachbeiräte hat die Bundesanstalt „Statistik 
Österreich'' aufzukommen. 

(2) Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung der Fachbeiräte 
sowie über den Wirkungsbereich und die Geschäftsordnung der Fachbeiräte und 
der Statistischen Zentralkommission hat der Bundeskanzler durch Verordnung zu 
erlassen. 

Geschäftsordnung, Sacherfordernisse und Kanzleigeschäfte 
§ 65. (1) Für die Sacherfordernisse und die Kanzleigeschäfte der Fachbeirä-

te hat die Bundesanstalt aufzukommen. 
(2) Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung der Fachbeiräte 

sowie über die Geschäftsordnung der Fachbeiräte hat der Bundeskanzler durch 
Verordnung zu erlassen. 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
§ 73. (1) bis (6) 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
§ 73. (1) bis (6) 
(7) § 3 Z 20, § 5 Abs. 2, § 10 Abs. 2 und 3, §§ 15, 16, 21, 25, 26 und 30, 

§ 32 Abs. 2, 6 und 10,  § 39 Abs. 1 und 5 sowie das 3. Hauptstück in der Fas-
sung BGBl. I Nr. XXX/2009 treten mit 1. Oktober 2009 in Kraft. In diesem Zu-
sammenhang gilt weiters Folgendes: 
 1. Für Zwecke der Erstbefüllung der Register gemäß § 25 dürfen auch die 

in der Bundesanstalt bestehenden Register über statistische Einheiten 
und die Unternehmensdaten der Finanzbehörden des Bundes, die diese 
der Bundesanstalt auf deren Verlangen unverzüglich zu übermitteln ha-
ben, herangezogen werden; 

 2. Die Bundesanstalt hat dem Betreiber des Unternehmensserviceportals 
bis spätestens 1. Jänner 2010 den Online-Zugriff gemäß § 25 Abs. 9 
einzuräumen; 

 3. Die Inhaber der Verwaltungsdaten gemäß § 25 Abs. 4 haben bis spätes-
tens 31. Dezember  2010 die technischen Voraussetzungen für die 
Übermittlung der Daten im Wege der von der Bundesanstalt bereit ge-
stellten Online-Applikation zu schaffen; 

 4. Die Bundesanstalt hat bis spätestens 1. Jänner 2011 allgemein den Onli-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ne-Zugriff gemäß § 25 Abs. 9 zur Verfügung zu stellen; 

 5. die Verordnung über die Statistische Zentralkommission und Fachbeirä-
te, BGBl. Nr.31/1966,  gilt im Bezug auf die Fachbeiräte gemäß § 65 
Abs. 2 weiter; 

 6. die derzeit bestellten Mitglieder der Fachbeiräte und der Wirtschaftsku-
rie gelten als gemäß § 63 Abs. 3 bestellt 

E-Government-Gesetz 
Stammzahlenregisterbehörde 

§ 7. (1) 
(2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann sich bei der Führung des Ergän-

zungsregisters sowie bei der Errechnung von Stammzahlen und bei der Durchfüh-
rung der in den §§ 4, 9 und 10 geregelten Verfahren des Bundesministeriums für 
Inneres als Dienstleister, soweit natürliche Personen Betroffene sind, und des 
Bundesministeriums für Finanzen hinsichtlich aller anderen Betroffenen bedienen. 
Die näheren Regelungen über die sich daraus ergebende Aufgabenverteilung zwi-
schen der Datenschutzkommission als Registerbehörde und dem Bundesministeri-
um für Inneres bzw. dem Bundesministerium für Finanzen als Dienstleister wer-
den durch Verordnung des Bundeskanzlers nach Anhörung der Datenschutzkom-
mission im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres bzw. dem Bun-
desminister für Finanzen geregelt. Die Stammzahlenregisterbehörde hat stichpro-
benartig die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Dienstleister zu prüfen. 

Stammzahlenregisterbehörde 
§ 7. (1) 
(2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann sich bei der Führung des Ergän-

zungsregisters sowie bei der Errechnung von Stammzahlen und bei der Durch-
führung der in den §§ 4, 9 und 10 geregelten Verfahren des Bundesministeriums 
für Inneres als Dienstleister, soweit natürliche Personen Betroffene sind, und des 
Bundesministeriums für Finanzen oder der Bundesanstalt Statistik Österreich 
hinsichtlich aller anderen Betroffenen bedienen. Die näheren Regelungen über 
die sich daraus ergebende Aufgabenverteilung zwischen der Datenschutzkom-
mission als Registerbehörde und dem Bundesministerium für Inneres bzw. dem 
Bundesministerium für Finanzen oder der Bundesanstalt Statistik Österreich als 
Dienstleister werden durch Verordnung des Bundeskanzlers nach Anhörung der 
Datenschutzkommission im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres 
bzw. dem Bundesminister für Finanzen geregelt. Die Stammzahlenregisterbe-
hörde hat stichprobenartig die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
Dienstleister zu prüfen 
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